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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  
DER MARCEL GRUBER GMBH  

Stand 16.02.2016  

 

 

I. Gültigkeit der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen (AGB) 

Für den gesamten gegenwärtigen und 

künftigen Geschäftsverkehr der  

Marcel Gruber GmbH, Kasernenstraße 8, A- 

4063 Hörsching, FN 446959v (in der Folge 

kurz „Auftragnehmer“) gelten ausschließlich 

die nachstehenden AGB; sie sind auch für 

alle künftigen Geschäfte verbindlich, selbst 

wenn im Einzelfall, insbesondere bei 

künftigen Ergänzungs- oder Folgeaufträgen 

darauf nicht ausdrücklich Bezug genommen 

wird.  

 

Von diesen AGB abweichende oder 

ergänzende Regelungen - insbesondere 

allgemeine Geschäfts- oder 

Einkaufsbedingungen des Vertragspartners 

des Auftragnehmers (in der Folge kurz 

„Auftraggeber“) – werden nur dann 

Vertragsbestandteil, wenn dies vom 

Auftragnehmer ausdrücklich schriftlich 

bestätigt wurde.  

 

II. Angebote und Vertragsschluss 

Angebote des Auftragnehmers werden 

ausschließlich schriftlich erteilt und sind 

unverbindlich, soweit sie nicht ausdrücklich 

als verbindlich bezeichnet werden.  

 

Der jeweilige Vertrag gilt erst mit Abgabe 

einer schriftlichen Auftragsbestätigung durch 

den Auftragnehmer als geschlossen. 

 

Zusagen, Zusicherungen und Garantien 

seitens des Auftraggebers oder von diesen 

AGB abweichende Vereinbarungen im 

Zusammenhang mit dem Vertragsschluss 

werden gegenüber Unternehmern erst durch 

schriftliche Bestätigung des Auftragnehmers 

verbindlich.  

 

Der Auftragnehmer behält sich notwendige 

Anpassungen der vertraglich vereinbarten 

Ausführungen aus Gründen von 

Gesetzesänderungen oder nachträglich sich 

ergebenden bauseitigen Änderungen vor und 

gelten diese als vorweg genehmigt. 

 

Kostenvoranschläge werden ohne Gewähr 

erstellt und sind entgeltlich. Verbraucher 

werden vor Erstellung des 

Kostenvoranschlages auf die Kostenpflicht 

hingewiesen. Erfolgt eine Beauftragung mit 

sämtlichen im Kostenvoranschlag umfassten 

Leistungen, wird der gegenständlichen 

Rechnung das Entgelt für den 

Kostenvoranschlag gutgeschrieben.  
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III. Preise und Zahlungsbedingungen 

Preisangaben sind grundsätzlich nicht als 

Pauschalpreis zu verstehen. 

 

Für vom Auftraggeber angeordnete 

Leistungen, die im ursprünglichen Auftrag 

keine Deckung finden, besteht Anspruch auf 

angemessenes Entgelt. 

 

Das Entgelt bei Dauerschuldverhältnissen 

wird als wertgesichert nach dem VPI 2010 

vereinbart und erfolgt dadurch eine 

Anpassung der Entgelte. Als Ausgangsbasis 

wird der Monat zu Grunde gelegt, in dem der 

Vertrag abgeschlossen wurde.  

 

Die fach- und umweltgerechte Entsorgung 

von Altmaterial hat der Auftraggeber zu 

veranlassen. Wird der Auftragnehmer hiermit 

beauftragt, ist dies vom Auftraggeber 

zusätzlich im hiefür vereinbarten Ausmaß, 

mangels Entgeltsvereinbarung angemessen 

zu vergüten. 

 

Sollten sich infolge von Faktoren, die nicht im 

Einflussbereich des Auftragnehmers liegen, 

wie zum Beispiel aufgrund von 

Gesetzesänderungen, nachträglich sich 

ergebenden bauseitigen Änderungen, der 

Beschaffenheit der zu bearbeitenden 

Flächen, der Erhöhung der 

Kollektivvertragslöhne, der Materialpreise 

oder der Finanzierungskosten, 

Kostenerhöhungen im Ausmaß von mehr als 

5 % ergeben, so ist der Auftragnehmer 

berechtigt, die vertraglich vereinbarten 

Entgelte anzupassen, sofern er den 

Auftraggeber davon unverzüglich verständigt. 

Handelt es sich um eine unvermeidliche 

Kostenüberschreitung bis 5 %, ist eine 

gesonderte Verständigung nicht erforderlich 

und können diese Kosten ohne weiteres in 

Rechnung gestellt werden, sofern zwischen 

Auftragsannahme und Leistungsausführung 

mindestens 3 Monate liegen. Handelt es sich 

beim Auftraggeber um einen Konsumenten 

iSd KSchG, ist bei Vorliegen einer 

Kostenunterschreitung aus den oben 

genannten Gründen eine entsprechende 

Entgeltsenkung vorzunehmen. 

 

Die Hälfte des Entgeltes wird bei 

Vertragsabschluss, ein weiters Viertel bei 

Leistungsbeginn und der Rest nach 

Leistungsfertigstellung zur Zahlung fällig.  

 

Der Auftraggeber ist nur dann zu einem 

Skontoabzug berechtigt, wenn dies 

ausdrücklich mit dem Auftragnehmer 

vereinbart wurde. 

 

Bei Zahlungsverzug ist der Auftragnehmer 

berechtigt, das Gesamtentgelt bzw. die 

gesamten noch offenen Forderungen für 

bereits erbrachte Leistungen fällig zu stellen, 

sofern eine rückständige Leistung zumindest 

seit sechs Wochen fällig ist und der 

Auftragnehmer den Auftraggeber unter 

Androhung der Fälligstellung und unter 

Setzung einer Nachfrist von mindestens 2 

Wochen erfolglos gemahnt hat.  

 

Kommt der Auftraggeber im Rahmen anderer 

mit dem Auftragnehmer bestehender 
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Vertragsverhältnisse in Zahlungsverzug, so 

ist der Auftragnehmer berechtigt, die 

Erfüllung seiner Verpflichtungen aus diesem 

Vertrag bis zur Erfüllung der Verpflichtungen 

des Auftraggebers aus dem anderen Vertrag 

einzustellen.  

 

Sämtliche durch den Verzug verursachte 

Spesen sowie Mahn- und Betreibungskosten 

(insbesondere die Vergütungen des 

eingeschalteten Inkassoinstitutes die sich aus 

der VO des BMwA über die Höchstsätze der 

Inkassoinstitute gebührenden Vergütungen 

ergeben bzw wenn der Auftragnehmer das 

Mahnwesen selbst betreibt € 12,00 pro 

erfolgter Mahnung sowie € 6,00 pro Halbjahr 

für die Evidenzhaltung des 

Schuldverhältnisses) einschließlich der 

Rechtsbeistandskosten hat der Auftraggeber 

zu tragen. 

 

IV. Beigestellte Ware 

Werden Geräte oder sonstige Materialien 

vom Auftraggeber bereitgestellt, ist der 

Auftragnehmer berechtigt, dem Auftraggeber 

einen Zuschlag von 10 % des Wertes der 

beigestellten Geräte bzw. des Materials zu 

berechnen.  

 

Solche vom Auftraggeber beigestellten 

Geräte und sonstigen Materialien sind nicht 

Gegenstand von Gewährleistung.  

 

Die Qualität, sowie die Betriebsbereitschaft 

von beigestellten Geräten oder sonstigen 

Materialien liegen in der Verantwortung des 

Auftraggebers.  

 

V. Pläne, Zeichnungen und sonstige 

Unterlagen 

Vom Auftragnehmer zur Verfügung gestellte 

Lichtbilder, Muster und sonstige Unterlagen 

bleiben geistiges Eigentum des 

Auftragnehmers. Jede Verwendung, 

insbesondere die Weitergabe, 

Vervielfältigung und Veröffentlichung durch 

den Auftraggeber, bedarf der ausdrücklichen 

schriftlichen Zustimmung des 

Auftragnehmers. 

 

Die vom Auftragnehmer ausgegebenen 

Unterlagen können vom Auftragnehmer bei 

Nichterteilung eines Auftrages 

zurückgefordert werden. 

 

VI. Eigentumsvorbehalt 

Der Auftragnehmer behält sich an allen 

gelieferten Waren bzw. Geräten bis zur 

vollständigen Erfüllung aller Verbindlichkeiten 

durch den Auftraggeber das Eigentumsrecht 

vor. 

 

Eine Weiterveräußerung der Vorbehaltsware 

durch den Auftraggeber ist nur bei 

ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung 

durch den Auftragnehmer zulässig. Die 

Kaufpreisforderung gilt in diesem Fall bereits 

jetzt an den Auftragnehmer abgetreten. 

Gerät der Auftraggeber in Zahlungsverzug 

oder werden dem Auftragnehmer Umstände 

über mangelnde Zahlungsfähigkeit des 

Auftraggebers oder dessen schlechte 

wirtschaftliche Lage bekannt, ist der 

Auftragnehmer berechtigt, die in seinem 
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Eigentumsvorbehalt stehenden Waren oder 

Geräte zu demontieren und/oder 

zurückzunehmen, ohne dass dies einem 

Rücktritt vom Vertrag gleich zu setzen ist. 

 

Sofern eine Pfändung oder sonstige 

Inanspruchnahme durch Dritte beim 

Auftraggeber erfolgt, hat dieser dies dem 

Auftragnehmer unverzüglich mitzuteilen und 

das Eigentumsrecht des Auftragnehmers an 

der Vorbehaltssache nachweislich zu sichern. 

 

VII. Bonitätsprüfung 

Der Auftraggeber erklärt sein ausdrückliches 

Einverständnis, dass seine Daten 

ausschließlich zum Zwecke des 

Gläubigerschutzes an die staatlich 

bevorrechteten Gläubigerschutzverbände, 

Alpenländischer Kreditorenverband (AKV), 

Österreichischer Verband Creditreform 

(ÖVC), Insolvenzschutzverband für 

Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen (ISA) 

und Kreditschutzverband von 1870 (KSV) 

übermittelt werden dürfen.  

 

VIII. Leistungsfristen und 

Leistungsausführung 

Die Leistungsfristen bzw. -termine werden 

vom Auftragnehmer nach Möglichkeit 

eingehalten. Sie sind, falls nicht ausdrücklich 

anders vereinbart, unverbindlich und 

verstehen sich immer als voraussichtlicher 

Zeitpunkt der Fertigstellung.  

 

Wird der Beginn der Leistungsausführung 

oder die Ausführung verzögert und wurde 

diese Verzögerung nicht vom Auftragnehmer 

verschuldet, werden vereinbarte 

Leistungsfristen oder Fertigstellungstermine 

entsprechend verlängert bzw. 

hinausgeschoben. Davon unberührt bleibt 

das Recht des Auftragnehmers auf Rücktritt 

vom Vertrag bei Verzögerungen die eine 

Bindung an den Vertrag unzumutbar machen.  

 

Wird die Leistungserbringung durch eine 

nicht in der Sphäre des Auftragnehmers 

liegende Verzögerung unmöglich oder 

unzumutbar, kann der Auftragnehmer vom 

Vertrag zurücktreten. Der Auftragnehmer 

behält in diesem Fall seinen Entgeltanspruch 

für sämtliche bis zum Rücktritt tatsächlich 

erbrachten Leistungen.  

 

Ein Rücktritt vom Vertrag durch den 

Auftraggeber wegen Leistungs- oder 

Lieferungsverzuges ist nur unter Setzung 

einer angemessenen – zumindest 14tägigen 

– Nachfrist möglich. Der Rücktritt ist mittels 

eingeschriebenen Briefes geltend zu machen. 

Das Rücktrittsrecht bezieht sich nur auf den 

Leistungs- oder Lieferungsteil bezüglich 

dessen Verzug vorliegt. Sollten aus einem 

vom Auftragnehmer verursachten Leistungs- 

oder Lieferverzug Schäden, Folgeschäden 

oder entgangener Gewinn resultieren, so ist 

deren Ersatz bei leichter Fahrlässigkeit des 

Auftragnehmers ausgeschlossen. 

 

Gerät der Auftraggeber länger als 3 Wochen 

in Annahmeverzug (Verweigerung der 

Annahme, Verzug mit Vorleistungen oder 

anderes), und hat der Auftraggeber trotz 

angemessener Nachfristsetzung nicht für die 
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Beseitigung der ihm zuzurechnenden 

Umstände gesorgt, welche die 

Leistungsausführung verzögern oder 

verhindern, darf der Auftragnehmer bei 

aufrechtem Vertrag über die für die 

Leistungsausführung spezifizierten Geräte 

und Materialien anderweitig verfügen, sofern 

der Auftragnehmer im Fall der Fortsetzung 

der Leistungsausführung diese innerhalb 

einer den jeweiligen Gegebenheiten 

angemessenen Frist nachbeschafft. 

 

Bei Annahmeverzug des Auftraggebers ist 

der Auftragnehmer berechtigt, bei Bestehen 

auf Vertragserfüllung die Ware bei ihm 

einzulagern, wofür ihm eine Lagergebühr in 

Höhe von € 8,00 pro Tag und beanspruchtem 

Quadratmeter zusteht. 

 

Davon unberührt bleibt das Recht des 

Auftragnehmers das Entgelt für erbrachte 

Leistungen fällig zu stellen und nach 

angemessener Nachfrist vom Vertrag 

zurückzutreten. 

 

Im Falle eines berechtigten Rücktritts ist der 

Auftragnehmer berechtigt, einen 

pauschalierten Schadenersatz in Höhe von 

30 % des Auftragswertes zzgl USt ohne 

Nachweis des tatsächlichen Schadens vom 

Auftraggeber zu verlangen.  

 

Die Geltendmachung eines höheren 

Schadens bleibt hiervon unberührt.  

 

Sachlich gerechtfertigte Teillieferungen und –

leistungen sind zulässig und können 

gesondert in Rechnung gestellt werden. 

 

Die Pflicht des Auftragnehmers zur 

Leistungsausführung beginnt frühestens, 

sobald der Auftraggeber alle baulichen, 

technischen sowie rechtlichen 

Voraussetzungen zur Ausführung geschaffen 

hat, die im Vertrag oder in vor 

Vertragsabschluss dem Auftraggeber 

erteilten Informationen umschrieben wurden 

oder der Auftraggeber aufgrund einschlägiger 

Fachkenntnis oder Erfahrung kennen musste. 

 

Insbesondere hat der Auftraggeber dem 

Auftragnehmer vor Beginn der 

Leistungsausführung die nötigen Angaben 

über die Lage verdeckt geführter Strom-, 

Gas- und Wasserleitungen oder ähnlicher 

Vorrichtungen, Fluchtwege, sonstige 

Hindernisse baulicher Art, sonstige mögliche 

Störungsquellen, Gefahrenquellen sowie die 

erforderlichen statischen Angaben und 

allfällige diesbezügliche projektierte 

Änderungen unaufgefordert zur Verfügung zu 

stellen. Auftragsbezogene Details zu den 

notwendigen Angaben können beim 

Auftragnehmer erfragt werden. 

 

Kommt der Auftraggeber dieser 

Mitwirkungspflicht nicht nach, ist – im Hinblick 

auf die infolge falscher oder unterlassener 

Angaben durch den Auftraggeber nicht voll 

gegebene Leistungsfähigkeit – die Leistung 

des Auftragnehmers nicht mangelhaft. 
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Der Auftraggeber hat die erforderlichen 

Bewilligungen Dritter, sowie Meldungen und 

Bewilligungen durch Behörden auf seine 

Kosten zu veranlassen.  

Der Auftraggeber hat für eine unentgeltliche 

Energie- und Wasserentnahme durch den 

Auftragnehmer zu sorgen.  

 

Der Auftraggeber haftet dafür, dass die 

notwendigen baulichen, technischen und 

rechtlichen Voraussetzungen für das 

herzustellende Werk oder den 

Kaufgegenstand gegeben sind, die im 

Vertrag oder in den vor Vertragsabschluss 

dem Auftraggeber erteilten Informationen 

umschrieben wurden oder der Auftraggeber 

auf Grund einschlägiger Fachkenntnisse oder 

Erfahrung kennen musste.  

 

Der Auftraggeber hat für die Zeit der 

Leistungsausführung dem Auftragnehmer 

kostenlos geeignete und versperrbare Räume 

für die gesicherte Lagerung von Werkzeugen 

und Materialien zur Verfügung zu stellen. Die 

Gefahr für vom Auftragnehmer angelieferte 

und am Leistungsort gelagerte oder montierte 

Materialien und Werkzeuge trägt der 

Auftraggeber. 

 

IX. Abnahme und Gewährleistung 

Für Unternehmer gilt die Mängelrügepflicht 

gemäß § 377 UGB. 

 

Die Gewährleistungsfrist beträgt für die 

Leistungen des Auftragnehmers gegenüber 

Unternehmern 6 Monate ab Übergabe.  

 

Das Vorliegen von Mängeln ist vom 

Auftraggeber nachzuweisen. § 924 ABGB 

findet keine Anwendung.  

 

Der Auftragnehmer ist im Falle der 

Gewährleistung berechtigt, die Art der 

Gewährleistung (Verbesserung, Austausch, 

Preisminderung oder Wandlung) selbst zu 

bestimmen. 

 

Gewährleistung wird vom Auftragnehmer 

ausschließlich für ausdrücklich zugesicherte 

Eigenschaften seiner Produkte/Gewerke und 

für gewöhnlich vorausgesetzte Eigenschaften 

geleistet, nicht jedoch für die Eignung des 

Gewerks/Produkts für bestimmte Zwecke des 

Auftraggebers.  

 

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, 

wenn die technischen Anlagen des 

Auftraggebers wie etwa Zuleitungen, 

Verkabelungen uä nicht in technisch 

einwandfreiem und betriebsbereitem Zustand 

oder mit den gelieferten Gegenständen nicht 

kompatibel sind, soweit dieser Umstand 

kausal für den Mangel ist. 

 

Mängel am Liefergegenstand, welche der 

Auftraggeber bei ordnungsgemäßem 

Geschäftsgang nach Ablieferung durch 

Untersuchung festgestellt hat oder feststellen 

hätte müssen, sind unverzüglich, spätestens 

5 Tage nach Übergabe an den 

Auftragnehmer schriftlich anzuzeigen. 

Versteckte Mängel müssen ebenfalls in 

dieser angemessenen Frist ab Entdecken 

angezeigt werden. Wird eine Mängelrüge 
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nicht rechtzeitig erhoben, gilt die Ware als 

genehmigt.  

 

Den Auftraggeber trifft die Obliegenheit, eine 

unverzügliche Mängelfeststellung durch den 

Auftragnehmer zu ermöglichen.  

 

X. Haftung und Schadenersatz 

Zum Schadenersatz ist der Auftragnehmer in 

allen in Betracht kommenden Fällen nur im 

Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 

verpflichtet. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet 

der Auftragnehmer ausschließlich für 

Personenschäden. Für mittelbare Schäden, 

entgangenen Gewinn, Zinsverluste, 

unterbliebene Einsparungen, Folge- und 

Vermögensschäden haftet der Auftragnehmer 

nicht. 

 

Ein etwaiges Verschulden des 

Auftragnehmers hat der Auftraggeber zu 

beweisen. 

 

Die Haftung des Auftragnehmers verjährt in 6 

Monaten ab Kenntnis des Auftraggebers von 

Schaden und Schädiger, jedenfalls aber 

binnen 3 Jahren ab vollständiger 

Leistungserbringung. 

 

Allfällig zu Recht bestehende 

Ersatzansprüche des Auftraggebers sind 

jedenfalls mit dem Wert der Auftragssumme 

des jeweiligen Auftrags begrenzt. 

 

Der Haftungsausschluss umfasst auch 

Ansprüche gegen die Mitarbeiter, Vertreter 

und Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers, 

aufgrund von Schädigungen, die diese dem 

Auftraggeber – ohne Bezug auf einen Vertrag 

ihrerseits mit dem Auftraggeber – zufügen. 

Sofern, in welchem Fall auch immer, eine 

Pönale zulasten des Auftragnehmers 

vereinbart wurde, unterliegt diese dem 

richterlichen Mäßigungsrecht und die 

Geltendmachung von über die Pönale 

hinausgehendem Schadenersatz ist 

ausgeschlossen. 

 

Wenn und soweit der Auftraggeber für 

Schäden, für die der Auftragnehmer haftet, 

Versicherungsleistungen durch eine eigene 

oder zu seinen Gunsten abgeschlossene 

Schadensversicherung (z.B. 

Haftpflichtversicherung, Kasko, Transport, 

Feuer, Betriebsunterbrechung u.a.) in 

Anspruch nehmen kann, verpflichtet sich der 

Auftraggeber zu einer Inanspruchnahme der 

Versicherungsleistung und beschränkt sich 

die Haftung des Auftragnehmers insoweit auf 

die Nachteile, die dem Auftraggeber durch 

die Inanspruchnahme dieser Versicherung 

entstehen (z.B. höhere 

Versicherungsprämie). 

 

XI. Aufrechnungs- und Zurück-

behaltungsverbot 

Gegen Ansprüche des Auftragnehmers kann 

der Auftraggeber lediglich mit gerichtlich 

festgestellten oder ausdrücklich schriftlich 

anerkannten Ansprüchen aufrechnen. Im 

Übrigen ist die Kompensation 

ausgeschlossen. 
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Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, 

Zahlungen unter Hinweis auf Garantie-, 

Gewährleistungs- oder Schadenersatz-

ansprüche zurückzuhalten. 

 

XII. Verbrauchergeschäfte  

Sofern es sich beim Auftraggeber um einen 

Verbraucher im Sinne des KSchG handelt, 

gelten die Bestimmungen dieser AGB nur 

insoweit, als sie nicht zwingenden 

Bestimmungen des KSchG in seiner jeweils 

geltenden Fassung widersprechen. 

 

XIII. Gerichtsstand und anzuwendendes 

Recht 

Für alle Streitigkeiten aus Rechtsgeschäften 

zwischen dem Aufragnehmer und dem 

Auftraggeber einschließlich Streitigkeiten 

über den Abschluss, die Rechtswirksamkeit, 

die Änderung und die Beendigung dieser 

Rechtsgeschäfte wird die ausschließliche 

Zuständigkeit des sachlich zuständigen 

Gerichtes für 4061 Pasching/OÖ vereinbart. 

 

Es gilt österreichisches Recht unter 

Ausschluss seiner Verweisungs- und 

Kollisionsnormen sowie des UN-Kaufrechtes 

als vereinbart. 

 

XIV. Salvatorische Klausel 

Sollte ein oder mehrere Punkt(e) dieser AGB 

unwirksam sein oder werden, so bleiben 

davon die übrigen Punkte unberührt. Anstelle 

des rechtsunwirksamen Punktes gilt ein 

solcher als vereinbart, der rechtswirksam ist 

und dem wirtschaftlichen Zweck des 

unwirksamen Punktes am Nächsten kommt. 

 


